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6. Nachtragssatzung vom                           zur Satzung zur Erhebung von 

Elternbeiträgen für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder und 

Förderung in der Kindertagespflege der Stadt Emmerich am Rhein vom 

12.12.2007 
  

Aufgrund der §§ 7, 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f) der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom  

29.09.2020 (GV.NRW. S. 916), in Kraft getreten am 01.10.2020 und 01.11.2020, 

 

des § 90 Abs. 1 Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 11.09.2012 (BGBl I S. 2022), zuletzt geändert durch Artikel  

32 des Gesetzes v. 05.10.2021 (BGBl. I S. 4607), 

 

des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) - 

Viertes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes - SGB VIII vom 

30.10.2007 (GV.NRW 2007 S. 462) aufgehoben durch Gesetz vom 03.12.2019 (GV.NRW. S. 

894), in Kraft getreten am 01.08.2020, 

 

des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der 

Kindertagesbetreuung vom 19.12.2018 (BGBl. I S. 2696), in Kraft getreten am 01.01.2019  

 

hat der Rat der Stadt Emmerich am Rhein in seiner Sitzung am                folgende 

Nachtragssatzung beschlossen:  

  

                                                            

Artikel 1 

 

1. § 1 erhält folgende Fassung: 
 
 Absatz 2 wird geändert: 
 
Gemäß § 51 Abs. 4 KiBiz wird eine soziale Staffelung der Elternbeiträge vorgesehen und die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Eltern sowie die Betreuungszeit berücksichtigt. Für 
Geschwisterkinder können ermäßigte Beiträge vorgesehen werden.  
 
2. § 2 erhält folgende Fassung: 
 
Absatz 4a wird ersetzt:  
 
(4a) Die Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen oder 
Kindertagespflege durch Kinder, die bis zum 30. September das vierte Lebensjahr vollendet 
haben werden, ist ab Beginn des im selben Kalenderjahr beginnenden Kindergartenjahres bis 
zur Einschulung beitragsfrei.  
 
3.  § 3 erhält folgende Fassung: 
 
a) Absatz 2 wird geändert: 
 
Besuchen mehr als ein Kind einer Familie oder von Personen, die nach § 2 Abs. 1 und 2 an 
die Stelle der Eltern treten, gleichzeitig eine Kindertageseinrichtung oder werden in 
Kindertagespflege betreut, so entfallen die Beiträge für das zweite und jedes weitere Kind. 



 

 

 

Anlage 2 

 

 

Ergeben sich ohne die Befreiung unterschiedlich hohe Beträge, so ist der höchste Beitrag zu 
zahlen. 
  
 
b) Absatz 3 wird geändert: 
 
Die Beitragspflicht für Geschwisterkinder gem. Abs. 2 entfällt, sofern sich ein älteres 
Geschwisterkind gem. § 2 Abs. 4 a in einem beitragsfreien Vorschuljahr befindet.  
 
 

Artikel 2  

  

Diese Nachtragssatzung tritt am 01.01.2022 in Kraft.   


